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Zweckverband Freie 
Jugendarbeit südl. Landkreis 
Fürth 

 
 

Mitteilung 
ZV/3345/2023 

Sachgebiet 

Zweckverband Freie Jugendarbeit 

Sachbearbeiter 

Herr Schreitter 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Verbandsversammlung Zweckverband Freie 
Jugendarbeit südl. Landkreis Fürth 

30.11.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Betreff 

Kündigung der Mitgliedschaft beim Verein 1-2-3 e. V. 
 
Anlagen: 

Beschlussbuchauszug vom 27.09.2023 

 
Mitteilung: 
 
Der Zweckverband „Freie Jugendarbeit südlicher Landkreis Fürth“ ist aktuell Mitglied im Verein 1-
2-3 e. V. 
 
In der letzten Verbandsversammlung des Zweckverbandes vom 27.09.2023 wurde beschlossen, 
für den Fall, dass der Markt Cadolzburg und der Markt Ammerndorf keine Mitgliedschaft im Verein 
1-2.3 e. V. begründen, dass die Mitgliedschaft des Zweckverbandes bestehen bleibt. Sollten beide 
Kommunen beschließen, Mitglied zu werden, wird vereinbart, dass der Zweckverband vom Verein 
1-2-3 e. V. austritt. 
 
Zwischenzeitlich ist der Markt Cadolzburg und der Markt Ammerndorf in den Verein 1-2-3 e. V. 
beigetreten. 
 
Die Verwaltung hat daher die Mitgliedschaft des Zweckverbandes „Freie Jugendarbeit südlicher 
Landkreis Fürth“ beim Verein 1-2-3- e. V. zum 31.12.2023 gekündigt. 
 


